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A. Prolegomena 

I. Die Grundfrage hinter dem Kausalproblem 

Die Zurechnungslehre nimmt vom Handlungsbegriff her ihren Ausgangs-
punkt l . Das hat einen guten Grund. Nicht die verborgenen Gedanken, sondern 
nur die nach außen in Erscheinung getretenen Handlungen sollen strafbar sein. 
Sie allein bieten für eine strafrechtliche Ahndung eine sichere, überprüfbare 
Ausgangsbasis, solange es dem Menschen nicht gegeben ist, die Gedanken des 
anderen zu lesen. Dieser schon römisch-rechtliche Grundsatz2 erfüllt eine wich-
tige rechtsstaatliche Funktion. Die Ausübung staatlicher Gewalt muß nämlich 
insbesondere dann, wenn sie die in das Leben des einzelnen einschneidende Form 
der Strafgewalt annimmt, "voraussehbar, vorausberechenbar und meßbar" sein3 . 

Bereits Gratian hatte in dieser Frage unmißverständlich Stellung bezogen. Für 
ihn - und in der Folge dann ganz allgemein für die europäische Rechtstradition 
- war die Unterscheidung zwischen der Strafbarkeit in der Welt und derjenigen 
vor Gott zugleich die Begrenzung weltlicher und kirchlicher Macht auf die Rege-
lung des Miteinander. Auch wenn er als Kern der Strafbarkeit den bösen Willen 
ansah, mußte dieser doch nach außen hin bestätigt worden sein4 . Schon damals 
stand hinter dieser Frage ein, wenn man so will, ordnungspolitisches Problem: 
Wie weit sollte das, was Theologie und Philosophie in ihrem Nachdenken über 
Schuld und Sünde entwickelt hatten, in das Strafrecht vor dem forum externum 
Eingang finden? Die Frage war brisant. Und sie stellte sich, anders als heute, 
vor dem Hintergrund einer durch den Gedanken der einenden Ordnung geprägten 
Weltsicht. Danach mußte die Definition von Sünde als einer willkürlichen aversio 
a Deo, wie sie schon Augustinus immer wieder gegeben hatte5 ,auch in die juristi-
sche Diskussion gelangen und dort die Frage aufwerfen, ob nicht doch einzig und 
alleine der böse Wille, der "dolus malus" zu bestrafen sei. Diese Ansicht wurde 
auch vertreten. Sie läßt sich bei Kirchenvätern ebenso finden wie bei Abaelard6 • 

I V gl. Radbruch, Handlungsbegriff, S. 72. 
2 Vgl. Radbruch, Rechtsphilosophie, S. 127. 
3 Vgl. MaunzIDürig-Dürig, Grundgesetz, Kommentar, § 103, Rn. 104. 
4 V gl. dazu ausführlich Kuttner, Kanonistische Schuldlehre, S. 52. 
5 Beispielsweise in: Der freie Wille, lib. 3, 2. 
6 Vgl. Kuttner, Kanonistische Schuldlehre, S. 56 f. m.w.N. 
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Dieser war es, der mit seinem Schlüsselbegriffvon der intentio animi einer werk-
und damit handlungsbezogenen Auffassung des Sündenbegriffes zu begegnen 
suchte7 und gegen den sich dann der Beschluß des Konzils von Sens im Jahre 
1140 richtete, der die theologisch-juristische Diskussion im Sinne einer Unter-
scheidung von weltlichem und göttlichem Gericht entschied8 . Damit war ein 
objektivierbares Moment für das Strafrecht festgeschrieben worden. Auf dieser 
Festlegung baut auch die heutige Zurechnungslehre noch auf. Die Notwendigkeit, 
von llußeren Strukturen auszugehen, zwingt dazu, "ontologische Gegebenheiten" 
zu bewerten und mit Rechtsfolgen zu verknüpfen9 - das tut der Gesetzgeber! -
und dieses im Tatbestand fixierte "ontolo gische Material" zu analysieren 1 0 - das 
ist eine Aufgabe der Strafrechtswissenschaft. Strafrechtswissenschaft arbeitet 
also "objektbezogen" , wenn es darum geht anzugeben, welche Handlung denn 
strafbar sei, es sei denn, man versteht die Merkmale des Tatbestandes lediglich 
als Denkanstöße zu einem ungehindert kreativen Wertungsprozeß. Denn die 
,,normativ-wertende" Entscheidung bewegt sich im System der Zurechnungsleh-
re. Das aber ist ein falscher Platz, um zur Konstitution von Unrechtstypen zu 
gelangenll . Nur als Prllmisse der eigentlichen Zurechnungslehre kann ein on-
tologisches Material als solches auch wirksam werden: Es ist unser Objekt der 
Betrachtung. Diese schwebt also entweder im freien Raum, und es ist vorbei 
mit dem Grundsatz der Bestimmtheit, oder es gelangt über den Handlungsbe-
griff die komplexe Weltwirklichkeit in Ausschnitten zur Überprüfung auf den 
Untersuchungstisch des Juristen. 

Wenn im folgenden also gefragt wird, wie man denn die Aussage, jemand 
habe etwas - z.B. den Tod eines Menschen - verursacht, verstehen könne oder 
solle, liegt ein Verstllndnis von Welt zugrunde, in dem es dem einen oder an-
deren möglich ist, eine solche Ursache zu setzen. So jedenfalls sieht es die lex 
lata, deren Weltsicht uns die BescMftigung mit dem Problem von Verursachung 
und Verantwortung aufbürdet12 • Andere Zurechnungskriterien wie das der Risi-
koerhöhung an die Stelle dieser normierten Figur des ontologischen Bereichs13 

zu stellen, mag durch die oftmals ungenügende Handhabbarkeit des Kausalitäts-
merkmals naheliegen14 . Ein solches Vorgehen distanziert sich aber vom Objekt 

7 V gl. Vorländer, Philosophie des Mittelalters, S. 58. . 
8 V gl. Kuttner, Kanonistische Schuldlehre, S. 56, und die verurteilten Sätze in: Denzingerl 

Schönmetzer, 26. Aufi., Nr. 721-739. 
9 Vgl. Weizei, GS 103, 340ff., 346. 
10 Vgl. Weizei, GS 103,340 ff., 346. 
11 V gl. dazu Armin Kaufmann, Die Funktion des Handlungsbegriffs im Strafrecht, in: Strafrechts-

dogmatik, S. 21 ff., 32f. 
12 V gl. Engisch, Kausalität, S. 4 f. 
13 Beispielsweise durch Otto, vgl. z.B. NJW 1980, S. 417 ff., 423. Die Normierung ergibt sich aus 

dem Gesetz, z.B. § 222StGB, wo gesagt wird, was sich auch durch ein Verb ausdrücken läßt, das ein 
Tätigwerden in seiner Erfolgsbezogenheit beschreibt, vgl. das Verbum .. töten" in § 212 StGB. 

14 Gerade das unechte Unterlassungsdelikt, das Otto, NJW 1980, S. 417 ff., behandelt, legt den Weg 
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der Wertung. Es sieht, recht eigentlich betrachtet, von ihm ab. Damit laufen 
diese neueren Ansätze quer zur Denk- und Sprachtradition der gegenwärtig herr-
schenden Dogmatik. Diese muß nach einem so grundlegenden Stellungswechsel 
"althergebracht" erscheinen15 • Die Vertreter eines solchen ,,neuen Denkens" 
berühren damit nicht die Frage, der sich die vorliegenden Seiten zuwenden. 
Diese geht nämlich dahin herauszufinden, wie dieses Bild von Verursachung auf-
zuschlüsseln sei. Also nicht, ob ein Kausalzusammenhang zwischen Handlung 
und Erfolg nötig sei, um wegen des eingetretenen Ereignisses zu bestrafen, son-
dern was es mit diesem Kausalzusammenhang auf sich hat, soll hier interessieren. 
Das aber heißt vor allem anderen, daß die Grundannahme des Strafgesetzes, das 
tatbestandliehe Merkmal des Erfolges müsse sich mit der Handlung des Täters 
im Verhl1ltnis der Wirkung zu ihrer Ursache befinden, unangetastet bleibt. Folg-
lich findet sich diesbezüglich zwischen dem Blickwinkel dieser Untersuchung 
und den untersuchten Blickwinkeln kein Wechsel der Paradigmen. Entsprechend 
bleibt sie hier im besagten ,,Althergebrachten" . 

Nur, daß es dieses ,,Althergebrachte" im Sinne einer einheitlichen, festste-
henden Lehre vom Kausalzusammenhang nicht gibt. Denn mit dem Bekenntnis 
zur Notwendigkeit eines Kausalzusammenhanges zwischen Handlung und Er-
folg als Voraussetzung für eine Bestrafung wegen vollendeter Tat ist noch nicht 
gesagt, wie dieser Kausalzusammenhang zu beschreiben sei. Für eine solche 
Beschreibung gibt es zwei Wege, wenn man nicht wiederum am Objekt der Be-
trachtung vorbeiargumentieren will. Beide Wege müssen zunächst die Ebene des 
naturkausalen Zusammenhanges begrifflich fassen. Denn wo Erscheinungen be-
trachtet werden sollen, sind sie in der ihnen eigenen Prozessualität zu begreifen. 
Wie entsteht das eine aus dem anderen? Dabei ist hier die Problemstellung des 
modernen Determinismusstreites16 von untergeordneter Bedeutung. Ob unsere 
kausalen Erkllirungsmodelle Wirklichkeit abzubilden vermögen, oder ob wir uns 
hilfreiche GedankenbfÜcken bauen, die uns das Sich-Zurechtfinden im Chaos 
erleichtern, in jedem Fall bauen wir auf dem Fundament der Kausalerkllirung 
weiter, weil wir davon ausgehen, daß es unsere Konstruktionen trägt. Was dieses 
Fundament kann, ist, uns eine Vorstellung von ,,Naturkausalität" zu vermitteln, 
die funktioniert, d.h., mit der es sich erfolgreich arbeiten läßt. 

Der erste der beiden Wege, einen Kausalzusammenhang zwischen Handlung 
und Erfolg zu beschreiben, endet hier. Für ihn gibt es außerhalb dieser empirisch 
gewonnenen Aussagen über Kausalität nichts mehr, über das sich mit ausreichen-
der Sicherheit etwas sagen ließe. Ob ein Mensch gehandelt hat oder ein Stein 
gefallen ist, spielt keine Rolle. Es ist die Lösung auf der Basis eines kleinsten 
gemeinsamen Nenners. Menschen sind ein Teil der Welt der Erscheinungen. 

der Verallgemeinerung des Risikoerhöhungsgedankens nahe. 
15 So Brarnrnsen, Jura 1991, S. 533 ff., 538. 
16 Dazu Cassirer, Determinismus und Indeterminismus, S. 11. 


